
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrn  
Bürgermeister 
Franz Dobusch 
Altes Rathaus, Linz 
 

 
 
Anfrage an Herrn B Franz Dobusch gem § 12 Abs 2 StL 1992 betreffend: 
 

Grünen-Wahlkampf verursacht Flurschaden im Hessenpl atz-Park 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
in der Rubrik „Oberösterreich inoffiziell“ berichtete die Kronen Zeitung am 02.03.2010:  
 
„Ausgerechnet die Grünen  richteten beim Kammer-Wahlkampf einen Flurschaden im Hes-
senplatz-Park  an: (…) Dies, weil sie mit einem Schwerfahrzeug einfach in den Park fuh-
ren , um von diesem Fahrzeug aus Botschaften auf die Fassade der WKO Oberösterreich zu 
projizieren. Nicht nur die grüne Wiese  wurde dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen , 
auch die Betoneinbettung eines im Boden versenkten Park-Sche inwerfers  (also öffentli-
ches Eigentum) wurde erheblich beschädigt .“  
 
In dieser Angelegenheit ersuche ich Sie um Beantwortung folgender Anfrage:  
 
1. Lagen für die Veranstaltung der Grünen im Hessen platz-Park die Zustimmung der 

Stadt Linz als Grundeigentümerin und ggf. sonst erf orderliche Bewilligungen vor? 
 

2. Wie hoch ist das Ausmaß des Schadens einschließl ich aller mit der Schadensab-
wicklung verbundenen Personal-, Sach- und Gemeinkos ten, den der Wahlkampf 
der Grünen im Hessenplatz-Park der Stadt Linz verur sacht hat?  
 

3. Wurde in dieser Angelegenheit bereits Schadeners atz durch die Grünen bzw. ihre 
Vorfeldorganisation geleistet? 
Wenn ja: In welchem Ausmaß? 
 

4. Sind seitens der Stadt Linz rechtliche Schritte gegen die Grünen, ihre Vorfeldorga-
nisation oder den Veranstalter ihres Wahlkampfes im  Zusammenhang mit den Vor-
fällen im Hessenplatz-Park geplant? 
Wenn ja: Welche? Wenn nein: Warum nicht? 
 

Linz, am 03.03.2010 
 
 
 
 
GR Sebastian Ortner 


